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Zitat von Wolfgang Autenrieth

Bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann es durchaus sein, dass Beihilfe
und Versicherung die Erstattung ablehnen.
Egal ob es die örtliche Apotheke oder die Versandapotheke verkauft.

Nicht, wenn das Medikament von Arzt oder Ärztin verordnet wurde, soweit ich weiß.
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